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[bookmark: _Toc203027801]Grundsätze
(1) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
(2) Der TV Sersheim 1904 e.V. würdigt sowohl Verdienste als auch langjährige Mitgliedschaft seiner Mitglieder und ihm nahestehender Persönlichkeiten durch besondere Ehrungen. Die Ehrungen sind ein Zeichen der Anerkennung für langjährige Mitgliedschaft und beispielhaftes ehrenamtliches Engagement. 
(3) Ein Rechtsanspruch auf eine Ehrung besteht nicht.
(4) Die Ehrungen sollen in einem würdigen Rahmen erfolgen.
[bookmark: _Ref90202910][bookmark: _Toc203027802]Ehrungen
Folgende Ehrungen werden durchgeführt

a. langjährige Vereinsmitgliedschaft 
b. [bookmark: _Ref90202879]Sportliche Erfolge
c. Mitarbeiterehrungen in Bronze, Silber und Gold
d. Ernennung zum Ehrenmitglied
e. Verbandsehrungen
[bookmark: _Toc203027803]langjährige Mitgliedschaft
[bookmark: _Toc203027804]Generelles
(1) Der Zeitraum für die Berechnung der Mitgliedschaft beginnt mit dem am nächsten unterbrechungsfreien zurückliegenden Eintrittsdatum in den TV Sersheim. 
(2) Es werden folgende Zeiträume der Mitgliedschaft geehrt:
a. 25 Jahre
b. 40 Jahre sowie alle 10 weiteren Jahre
c. 70 Jahre sowie alle 5 weiteren Jahre
(3) Zu jeder Ehrung wird eine Urkunde sowie ein kleines Präsent übergeben
(4) Vereinsnadeln werden noch ausgegeben, solange es der Bestand an Vereinsnadeln zulässt. Für 25 Jahre die bronzene, 40 Jahre die silberne und ab 50 Jahren die goldene Vereinsnadel. 
(1)  
[bookmark: _Toc203027805]sportliche Erfolge
Folgende sportliche Leistungen von Vereinsmitgliedern werden durch den TV Sersheim geehrt:
a. Gau-, Kreis-, und/oder Bezirksmeister
b. Platz 1 bis 8 von Wettkämpfen auf Landesebene
c. Platz 1 bis 12 von Wettkämpfen auf Bundesebene
d. Aufstieg in eine höhere Klasse/Liga 
e. Für besondere Leistung nach Abstimmung durch Ältestenrat und Ausschuss
        Zu jeder Ehrung wird eine Urkunde sowie ein kleines Präsent übergeben.
[bookmark: _Toc203027806]Mitarbeiterehrungen
(1) Der TV Sersheim zeichnet Mitarbeiter für ehrenamtliche Tätigkeiten in vier Stufen aus:
a. Bronze
b. Silber
c. Gold
d. Ehrenmitgliedschaft 
(2) Mitarbeiterehrungen erfolgen nur, sofern keine Verbandsehrung verliehen werden kann.
(3) Die Ehrungen bauen aufeinander auf und die erste Ehrung (Bronze) kann nach 5 Jahren Tätigkeit in der Vereinsarbeit oder bei besonderen Verdiensten um den TV Sersheim verliehen werden. 
(4) Die nächste Stufe kann nach weiteren 5 Jahren verliehen werden.
(5) Der zu Ehrende erhält eine Urkunde sowie ein Präsent.

[bookmark: _Toc203027807]Ehrenmitgliedschaft 
(1) Die Ehrenmitgliedschaft kann Mitgliedern verliehen werden, die sich durch besondere Verdienste für den Verein hervorgehoben haben. 
(2) Ehrenmitglieder erhalten eine gerahmte Urkunde und ein Präsent.
(3) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
(4) Kandidaten können von jedem Mitglied dem Ältestenrat und/oder dem Vorstand vorgeschlagen werden. 
(5) Der Ältestenrat berät über die Vorschläge. Abstimmung darüber erfolgt in der Vorstandschaft.
[bookmark: _Toc203027808]Verbandsehrungen
(1) Ehrungen durch Verbände, bei denen der TV Sersheim Mitglied ist und seiner Unterorganisationen sowie Kommunen und durch das Land Baden-Württemberg können nach den dafür geltenden Ehrungsrichtlinien beantragt werden.
(2) Zu ehrende Mitglieder sind vom Spartenverantwortlichen an den Ältestenrat zu melden. Dieser schlägt dem Ausschuss die zu ehrenden Mitglieder zur Beratung vor und bespricht, wer den Antrag auf die Ehrung an den Verband stellt.


[bookmark: _Toc203027809]Totenehrung
Der genaue Umfang der Totenehrung wird zwischen dem Ältestenrat und dem Vorstand, unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und den unten genannten Punkten sowie nach Rücksprache mit den Angehörigen, abgestimmt. 
[bookmark: _Toc203027810]Passives Mitglied
(1) Zusätzlich zu den Kanälen nach 10 kann der Nachruf auch in der Hauptversammlung erfolgen
[bookmark: _Toc203027811]Aktives Mitglied ohne aktive Funktion
(2) Zusätzlich zu den Kanälen nach 10 kann der Nachruf auch in der Hauptversammlung erfolgen
(3) Trauergabe nach 9 durch die Sparte bzw. Abteilung
[bookmark: _Toc203027812]Aktives Mitglied mit aktiver Funktion
(1) Zusätzlich zu den Kanälen nach 10 kann der Nachruf auch in der Hauptversammlung, der regionalen Tageszeitung erfolgen.
(2) Trauergabe nach 9 durch Vereinsleitung
(3) Trauergruß, Vorstände besuchen die Angehörigen vor der Beerdigung/Trauerfeier
(4) Grabrede und Kranzniederlegung durch Vorstand, Vereinsfahne - vom Fahnenträger getragen
[bookmark: _Toc203027813]Ehrenmitglied ohne Funktion
(1) Zusätzlich zu den Kanälen nach 10 kann der Nachruf auch in der Hauptversammlung, der regionalen Tageszeitung erfolgen.
[bookmark: _Toc203027814]Ehrenmitglied mit aktiver oder inaktiver Funktion
(1) Erhalten die gleiche Ehrung wie aktive Mitglieder mit Funktion.
[bookmark: _Ref89075918][bookmark: _Ref89075934][bookmark: _Ref89075954][bookmark: _Toc203027815]Trauergabe / Präsent
(1) [bookmark: _Ref89075941]Die Trauergabe / das Präsent wird durch den Ältestenrat, bzw. für Ehrungen durch die beauftragte(n) Person(en), mit dem Vorstand abgestimmt.
(2) Bei der Wahl der Trauergabe / Präsente soll eine Wertigkeit des Ehrungsgegenstandes erkennbar sein.
[bookmark: _Toc89072334][bookmark: _Ref89075591][bookmark: _Ref89075606][bookmark: _Toc203027816]Veröffentlichung
(1) Die Ehrung kann auf der Webseite des TV Sersheim, den entsprechenden social Media Diensten sowie im Gemeinde Blättle veröffentlicht werden.
[bookmark: _Toc203027817]Schlussbestimmung
Diese Ehrungsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie ist vom Ausschuss und dem     Ältestenrat des Vereins zu beraten und zu ändern sowie durch den Ausschuss zu genehmigen. Die Ehrungsordnung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
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